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Name

Vorname

Studiengang

Matrikel-/Bewerber-Nr.

Angaben zum bisherigen Studienverlauf

Von:

bis:

Anzahl d.

Semester

Fach:

Hochschule/

Fachhochschule

Bitte zum Nachweis geeignete Unterlagen beifiigen (z.B. Immatrikulationsbescheinigungen, Exmatriku-

lationsbescheinigung). Bei Studienzeiten an der Universitat Hannover entféllt der Nachweis.

davon Urlaubssemester:

Von:

bis:

Anzahl d.

Semester

Bitte zum Nachweis geeignete Unterlagen beifiigen (z.B. Immatrikulationsbescheinigungen ggf. mit
Angabe der Urlaubssemester). Bei Studienzeiten an der Universitat Hannover entfallt der Nachweis.

Bearbeitungsvermerke des Immatrikulationsamtes:

bitte wenden


fuchs
Notiz
Sie können durch Anklicken der Zeilen dieses Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und danach ausdrucken.

Bitte vergessen Sie nicht das Formular nach dem Drucken zu unterschreiben!



Auszug aus dem Niedersichsischen Hochschulgesetz (NHG) vom 24. Juni 2002 (Nds. GVBI. S.286 Nr. 19/2002) zu-
letzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23.02.2006 (Nds. GVBI. Nr. 6/2006 S. 72)

§11
Studienbeitrage

(1) Die Hochschulen in staatlicher Verantwor-
tung erheben von Studierenden in grundstandi-
gen Studiengangen sowie in Masterstudiengén-
gen im Rahmen von konsekutiven Studiengén-
gen fur das lehrbezogene fachliche Leistungs-
angebot der der Lehreinheiten und zentralen
Einrichtungen sowie fur Lehr- und Lernmateria-
lien Studienbeitrage. Die Studienbeitrdge sind
fur jedes Semester der Regelstudienzeit zuzug-
lich vier weiterer Semester in Hohe von 500
Euro zu erheben; Studienzeiten an Hochschulen
im Geltungsbereich des Hochschulrahmenge-
setzes werden angerechnet.

(2) Von der Erhebung der Studienbeitrage sind
Studierende ausgenommen, die

1. ein Kind im Sinne von § 25 Abs. 5 BAf6G
tatsachlich betreuen, das zu Beginn des jeweili-
gen Semesters das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat,

2. einem nach einem Gutachten des medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung pfle-
gebeddrftigen nahen Angehdérigen pflegen,

4. gleichzeitig bereits an einer anderen Hoch-
schule zum Studium in einem gemeinsamen
Studiengang eingeschrieben sind und dort den
Studienbeitrag entrichten,

5. ein in der Studienordnung vorgesehenes
praktisches Studiensemester absolvieren,

6. eine in der Studienordnung vorgesehene
Studienzeit im Ausland absolvieren,

7. das Praktische Jahr nach 8 1 Abs. 2 Nr. 1 in
Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 5 der Approbati-
onsordnung fir Arzte absolvieren oder nachbe-
reiten

(3) Die Studierenden sind verpflichtet, gegen-
Uber der Hochschule auf Verlangen die Anga-
ben zu machen, die fur die Festsetzung der
Studienbeitrage erforderlich sind, und hierfir
Unterlagen vorzulegen. Studierende, die dieser
Verpflichtung in einer von der Hochschule ge-
setzten Frist nicht nachkommen, haben eine
Langzeitstudiengebihr nach § 13 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 zu entrichten.(...)

§13
Langzeitstudiengebuhren,
sonstige Gebihren und Entgelte

(1) Ist ein Studienbeitrag nach Ablauf des in §
11 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2
Satz 3 festgelegten Zeitraums nicht mehr zu
entrichten, so erheben die Hochschulen in staat-
licher Verantwortung fir das Land von den Stu-
dierenden wegen der erhodhten Inanspruchnah-
me der staatlich finanzierten Hochschulinfra-

struktur flr jedes Semester oder Trimester eine
Langzeitstudiengebihr in Hohe von

1. 600 Euro ab dem folgenden ersten Semester
2. 700 Euro ab dem folgenden dritten Semester

3. 800 Euro ab dem folgenden flinften Semes-
ter.

(.

Hiervon ausgenommen sind Studierende, die fur
ein ganzes Semester oder Trimester beurlaubt
sind.

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 bis 7 gilt ent-
sprechend.

Bei einem Parallelstudium an derselben Hoch-
schule ist die Langzeitstudiengebihr zu erhe-
ben, wenn in einem der beiden Studiengange
der in § 11 Abs. 1 Satz 2 fest gelegte Zeitraum
abgelaufen ist. :

Langzeitstudiengeblihren werden erhoben fir
die lehrbezogenen fachlichen Leistungen der
Lehreinheiten und zentralen Einrichtungen so-
wie fur Lehr- und Lernmaterialen. (...)

8§14
Falligkeit und Billigkeitsmallnahmen

(1) Der Studienbeitrag nach § 11, der Verwal-
tungskostenbeitrag nach § 12, die Langzeitstu-
diengebihr nach § 13 Abs. 1 sowie die Geblh-
ren und Entgelte nach § 13 Abs. 3 werden erst-
mals bei der Einschreibung fallig und dann je-
weils mit Ablauf der durch die Hochschulen
festgelegten Rickmeldefrist. [...]

(2) Der Studienbeitrag nach § 11 sowie die Ge-
bidhren und Entgelte nach § 13 kdnnen auf An-
trag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn
die Einziehung zu einer unbilligen Harte fuhren
wirde. Eine unbillige Harte liegt hinsichtlich des
Studienbeitrags oder der Langzeitstudiengebihr
in der Regel vor bei:

1. studienzeitverlangernden Auswirkungen einer
Behinderung oder schweren Erkrankung,

2. studienzeitverlangernden Folgen als Opfer
einer Straftat.

Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz
2 Nr. 1 ist durch eine amtsarztliche Bescheini-
gung nachzuweisen. Ein Antrag nach Satz 1
kann langstens bis einen Monat nach Vorle-
sungsende des Semesters gestellt werden.

bitte wenden
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